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Beiblatt zur l?arlamentskorrospondol1z 4. März 1959 

Anfragoboantwortunß 

In Boantwortung einer Anfrage der Abgeordnoton Ing. Kor t s c h a k 

und Genossen, betreffend den östorroichischon ~einabsatz, führt Bundes­

minister für Land- und Forstwirtschaft T h 0 m a aus: 

Die Bemühungen des Bundesministeriuusfür Land- und Forstwirtschaft, der 

österreichischen Landwirtschaft und insbe sonders auch dem Heinbal1_ durch' das 

Landwirtschaftsgesetz einen ausreichenden Schutz zu geben, den Absatz inländischer 

Erzeugnlsse zu sichern und die heimische Produktion in der europäischen VJirt­

schaftsgemeinschaft wettbewerbsfähig zu mac-hen, gehen schon bis zum Jahre 1953 

zurück. Der letzte Entwurf zum Landwirtschaftsgesetz~ der dem, Bundesministerillm 

für ,Land- und Forstwirtsc:qaft das Recht einräumt, "vertragliche Vereinbarungen 

mi t zu einschlägigen Geschäf~en befugten Unternehmen zu tref.fen, dass sie in­

ländische landwirtschaftliche Erzeugnisse zum Zwecke der Marktentlastung auf­

kaufen, lagern oder einer vermehrten und verbreiterten Verwendune zuführen", 

ist wegen des bekannten Widerstandes der Sozialistischen Partei nicht zum 

:Beschluss gekommen. 

, Die Bemühungen meines Ministeriums sind weiterhin auf die Verwirklichung 
/ 

des Landwirtschaftsges'etzes gerichtet. 

Zur Anfrage hinsichtlich Novellierung des Y/eingesetzes möchte ich zuerst 

feststellen, dass nach § 5 dieses Gesetzes Traubenmost nur in Jahren einer zucker­

armen Ernte mit behördlicher Bewi~ligung aufgebessert werden darf. Dieser Grund:" 

satz soll im Interesse des österreichischen Q,ualitätsweinbaues aufrechterhalten 

werden. Die fallweise notwendige Aufbesserung erfolgt in Österre~ch mit tech­

nisch reinem Roh- oder Rübenzucker. In Ungarn, Italien und andeTGnTeinbau-
, J 

ländern wird zur Aufbesserung 'auch eingedickter Traubensaft (Traubensaftkon-

zentTat ) mit Erfolg verwendet. ßs ist hiebei neben einer ,wirtsch8.ftlichen auch 

eine fachliche, Frage aufgeworfen worden, die ich der HöhGren Bmldeslehr- und 

Versuchsanstal t für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg zur Pri:ifuJ:1e und den 

zuständigen Abte ilungen, meines Ressorts zur Bearbeitung übergeben h2,be n Ilfein 

Ministerium ist bereits mit dem Entwurf eines neuen YJeingesetzes befasst - da im 

Hinblick auf den-europäischen Markt eine Angleichung der einschlägigen Gesetze 

erforderlich sein wird - und wird darin auch diesen Punkt der AnfTaG-2 berück-, 

sichtigeno 
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34.B ciblatt Beiblatt zur P~r1amentskorrespondenz 4. Eärz 1959 

Im ,Jahre 1923 (BGBL Nr. 129) 'Nurde eino Verordnung des Bundosministeriums 

für Handel und Gewerbe im T~invernehmen mit dem Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft über d.ie Bezeichnung ItVieinbrand" für Branntwein horausgegoben. 

Das Bunclesministeri um für Land- und Forstwirtschaft ivird mi~; dom Bunde s­

ministerium für Handel und 1j[iederaufbau Fühlung aufnehmen, damit von zustän­

diger Seite eine Veranlassung getroffen wird 9 die den Sinne der Verordnung 

vom Jahre 1923 und damit auch der Anfrage der Herren Abg;30rclne ton entspricht. 

-O-O-Cl-".-
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